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RS OGH 1964/1/28 8Ob20/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1964

Norm

EheG §49 Satz2 E

Rechtssatz

Der Kläger hat durch sein Verhalten den Scheidungsanspruch nicht deshalb verwirkt, weil die Beklagte sein Verhalten

nicht als ehezerrüttend empfunden hat. Die eigenen Verfehlungen des Klägers müssen nicht ehezerrüttende Wirkung

gehabt haben.
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